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Die Situation am Neustädter See ist dem Stadtordnungsdienst bekannt. 
 
Die Grundstücke befinden sich im Privateigentum, weshalb der Aufenthalt von Personen 
nicht generell unterbunden werden kann. Auch ist dort das Entfachen von Feuer zulässig. 
Für das Befahren mit Kraftfahrzeugen und das Aufstellen von Zelten ist die Erlaubnis des 
Eigentümers erforderlich, ansonsten liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Feld- und 
Forstordnungsgesetz vor. 
 
Im Kontrollzeitraum zwischen Mai und September 2004 wurden durch den 
Stadtordnungsdienst am Neustädter See, Barleber See und Barrosee insgesamt 45 
Kontrollen an unterschiedlichen Tagen und Zeiten durchgeführt.  
 
Diese Kontrollen ergaben wegen wilden Campen: 
•  4 mündliche Verwarnungen mit Platzverweisen 
•  9 gebührenpflichtige Verwarnungen mit Platzverweise  
•  7 Bußgeldanzeigen mit Platzverweisen. 

 
In 12 Fällen wurden durch den SOD insgesamt 2,5t Müll eingesammelt und zur Deponie 
verbracht. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten drei Täter ermittelt und 
entsprechende Anzeigen erstattet werden. 
Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden zwei Fahrzeuge aus dem Neustädter See geborgen 
und entsorgt. 
Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung (Flurschaden) wurde erstattet. 
Bei ca. 30 Personen wurden Berechtigungsscheine (Angler) kontrolliert. 

 
Der SOD führt auch in diesem Jahr an bekannten Treffpunkten in den Sommermonaten bis 
23:00 Uhr (auch am Wochenende) entsprechende Kontrollen durch.  
Bei den nächtlichen Kontrollen im dunklen Außenbereich besteht bei den oftmals 
alkoholisierten Personen jedoch für die unbewaffneten Dienstkräfte eine erhöhte 
Eigengefährdung, weshalb ein Einsatz nach 23.00 Uhr nicht vertretbar ist. 
 
Im Rahmen der personellen Möglichkeiten konzentriert sich der SOD auf die 
Kinderspielplätze und andere Treffpunkte, insbesondere in der Innenstadt. 
 
 
 
 
Holger Platz 

     
 


